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Vorbemerkung

Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 
• Rechtsplan  
• Textteil mit Planungsrechtlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften  
• Begründung  

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes sind:  
• Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 11.06.2013  
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 11.06.2013  
• Planzeichenverordnung (PlanzV90) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 22.07.2011  
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 07.08.2013  
• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26.09.2002, zuletzt geändert am 

02.07.2013  
• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt geändert am 24.02.2012  
• Wasserhaushaltsgesetz (WG) vom 31.07.2009, zuletzt geändert am 07.08.2013  
• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010,  

zuletzt geändert am 03.12.2013  
• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) vom 13.12.2005,  

zuletzt geändert am 03.12.2013  
• Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) vom 03.12.2013  
• Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) vom 24.07.2000,  

zuletzt geändert am 16.04.2013 

Die Verfahrensschritte zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß BauGB sind:  
• Aufstellungsbeschluss  
• Öffentliche Auslegung (§3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB)  
• Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)  
• Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)  

Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB ist im beschleunigten Verfahren keine Umweltprüfung 
durchzuführen und kein Umweltbericht zu erstellen. Ein separates Fachgutachten zu 
Eingriffsregelung nach § 1a in Verbindung mit § 21 BNatSchG muss gemäß § 13a BauGB 
nicht durchgeführt werden.  
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1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes

Die Stadt beabsichtigt die Bereitstellung von weiteren Bauflächen für private Bauherren. Dabei 
sollen jedoch in verstärktem Maß Flächen im Innenbereich ausgewiesen werden, um damit den 
politischen Vorgaben zur Eindämmung des Flächenverbrauchs zu entsprechen. 

Südlich der Fritz-Schweizer-Str. und begrenzt durch den Flusslauf der Murr befindet sich das Areal 
Schweizer-Areal. Hier sollen nach Abriss der bestehenden Gebäude im WA 1 ca. 30 
Wohneinheiten für Reihen- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.  
Weiterhin ist parallel zur Fritz-Schweizer-Str. ein Mischgebiet MI für nicht störendes Gewerbe 
vorgesehen. 

Südlich der Murr und nördlich begrenzt durch dien Obermühlenweg soll nach Abriß der 
bestehenden Bebauung im WA 2 eine Wohnbebauung entstehen. 

Seitens der Stadt wird das Vorhaben positiv beurteilt, da hierdurch neue Wohnbauflächen ge- 
schaffen und der Ortskern durch eine Neubebauung unter Beibehaltung der historisch 
gewachsenen Wegeführung und Strukturen aufgewertet wird. 

Um die geplante Umsetzung des Vorhabens aus planungsrechtlicher Sicht zu ermöglichen, ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Dabei wird der Geltungsbereich auf die 
Flurstücke 188 und 222, bzw. 33 und 33/1 festgesetzt. 

2. Lage und Größe des Plangebietes

Bild 1: Geltungsbereich, freier Maßstab 

 

Der Geltungsbereich umfasst vollumfänglich die Flurstücke 188 und 222, bzw. 33 und 33/1. Die 
Größe des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 1,00 ha. 
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3. Verfahren 

Das Plangebiet ist durch die umgebende Bebauung im Bereich Fritz-Schweizer-Str. / 
Obermühlenweg / Theodor-Heuss- bzw. Fonsbacher Str. baulich als durchmischtes Gebiet mit 
starkem Anteil gewerblicher Bebauung geprägt. Es handelt sich beim vorliegenden Vorhaben um 
eine räumliche Neuordnung und im Nutzungsschwerpunkt geänderte Ausrichtung einer 
innerörtlichen Potenzialfläche, die mit dem vorliegenden Bebauungsplan entwickelt werden soll. 

4. Bestand  

Das Plangebiet befindet sich zum einen südlich der Fritz-Schweizer-Str. mit Begrenzung durch den 
Flusslauf der Murr, und zum anderen südlich des Obermühlenweges. Das Gebiet befindet sich auf 
ca. 288,85 m Höhe über NN und besitzt eine schwach ausgeprägte Topografie.  
Das Plangebiet ist derzeit zu ca. 50 % bebaut. Die Nutzung der bestehenden Gebäude ist zum Teil 
bereits aufgegeben, der Abriss ist vorgesehen.  
Bei den sonstigen Bereichen des Plangebietes handelt es sich um Hofflächen, Zufahrten und 
teilweise Brachen. Vereinzelt bestehen einige kleindimensionierte Nebengebäude.  
  
Die bauliche Umgebung besteht sowohl entlang der Fritz-Schweizer-Str., wie auch auf den im 
Osten und Westen anschließenden Flurstücken und auch im Bereich des Obermühlenweges aus 
einer von Gewerbe- und Verkehrsinfrastruktur geprägten Bebauung. Es handelt sich überwiegend 
um ältere Produktions- und Lagergebäude unterschiedlicher Bauart und Ausformung, teilweise um 
Nebengebäude und ein Gebäude des ehemaligen Güterbahnhofs. Der nördlich der Fritz-
Schweizer-Str. liegende Bereich ist durch den Verlauf der Bahnstrecke geprägt. 

Bild 2: Luftbild mit Abgrenzung Plangebiet, freier Maßstab 
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5. Planung

5.1. Konzeption

Dem Bebauungsplan liegt eine städtebauliche Konzeption zur Entwicklung des Gebietes zugrunde. 
Diese sieht im Mischgebiet (MI) entlang der Fritz-Schweizer-Str. eine Bebauungsstruktur mit 
gewerblicher Nutzung und mit drei Vollgeschossen vor, daran südlich anschließend im WA 1 bis 
zum Flusslauf der Murr ein allgemeines Wohngebiet mit zwei Vollgeschossen.  
Im WA 2 südlich des Obermühlenweges soll eine Wohnbebauung mit maximal fünf Vollgeschossen 
entstehen. 

5.2. Verkehr

Die beiden Teile des Plangebiete sind von Osten und Westen über die Fritz-Schweizer-Str. bzw. 
Theodor-Heuss-Str. und Obermühlenweg erreichbar. 

Die notwendigen Stellplätze für die geplante Bebauung im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und 
Mischgebiet MI werden zu 100% in einer Tiefgarage nachgewiesen, die Einfahrt hierzu ist an der 
nördlichen Ecke des Baugebietes von der Fritz-Schweizer-Str. vorgesehen. 
Für das Teilgebiet WA 2 erfolgt die Zufahrt zur Tiefgarage an der nordöstlichen Ecke des 
Geltungsbereiches vom Obermühlenweg. 

Die Wege und Zufahrten werden als verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche ausgewiesen und 
entsprechend gestaltet. 

5.3. Technische Infrastruktur

Die Entwässerung des Baugebietes soll im Mischsystem unter Anschluß an das vorhandene 
Entwässerungssytem erfolgen. Für unbelastetes Wasser soll die Möglichkeit von Zisternen im 
Baugebiet geprüft werden.

Die Wasser-, Strom- und Gasversorgung kann durch Erweiterung des bestehenden Netzes in das 
Plangebiet gewährleistet werden. 

6. Schutzvorschriften und Restriktionen 

6.1. Schutzgebiete

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale sowie Biotope. 

6.2. Gewässerschutz, Hochwasserschutz

Am südlichen Rand des Geltungsbereichs WA 1 und MI entlang befindet sich der Flusslauf der 
Murr.  
Im Geltungsbereich befinden sich keine förmlich festgesetzten Überflutungsflächen HQ100.  
Im Hinblick auf das hochwasserangepaßte Bauen sind im gesamten Geltungsbereich unterirdische 
Bauteile in WU-Beton vorzusehen.  

 

7. Beschreibung der Umweltauswirkungen

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird eine bisher bereits in großen Teilen bebaute Fläche im 
Innenbereich von Murrhardt einer neuen baulichen Nutzung zugeführt. 
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Schutzgut Mensch

Das Plangebiet besitzt keine Erholungseignung, es handelt sich vollumfänglich um Privatflächen. 
Die einzelnen Grundstücke wurden zu Gewerbezwecken, teilweise als Hof- oder Lagerflächen 
genutzt. Diese Nutzungen sind inzwischen in Teilbereichen bereits aufgegeben.  
Ein geordnetes Wegesystem besteht im Wesentlichen nicht, lediglich am nordwestlichen Rand des 
Geltungsbereiches WA 1und MI besteht eine zu erhaltende Fußwegverbindung mit Brücke über 
die Murr. 

Durch die Planung erfolgt eine Neuordnung der Überbauung der Flächen, die nicht überbauten 
Flächen sollen als private Grünflächen angelegt und dauerhaft unterhalten werden. Das 
Bebauungskonzept sieht eine Bebauung mit zugeordneten Gärten vor. Durch die Bebauung 
werden neue Wohn- und Gewerbeflächen flächen in ortskernnaher Lage geschaffen. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Das Plangebiet ist derzeit zu ca. 50 % bebaut, die übrigen Flächen sind Hofflächen, Zufahrten  und 
nicht näher qualifizierte Freiflächen. Bäume, Gehölze und Wiesenflächen sind nicht bzw. in nicht 
nennenswertem Umfang vorhanden. 
Durch die Umsetzung der Planung werden die bestehenden Freiflächen in Teilbereichen überbaut. 
Im Gegenzug werden auf den privaten Baugrundstücken neue Gartenflächen entstehen, die 
zusätzliche Lebensräume bieten können. 

Schutzgut Boden

Derzeit ist das Plangebiet durch die Bebauung mit Produktions- und Lagerstätten sowie weiteren 
kleineren Nebengebäuden, sowie durch Hofflächen und Zufahrten nahezu vollständig versiegelt. 
Durch die Befahrung mit Fahrzeugen bestehen einzelne Bodenverdichtungen. 

Bei der Umsetzung der Planung soll durch entsprechende Festsetzungen die Versiegelung im 
Bereich der notwendigen Zufahrten, Zuwegungen, Terrassenflächen und oberirdischen Stellplätze 
begrenzt werden. 

Schutzgut Klima und Luft

Durch die Umsetzung der Planung soll der Versiegelungsgrad begrenzt und damit die 
Kaltluftentstehung weiterhin ermöglicht sein. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die 
beabsichtigte Bebauung erhebliche Einwirkungen auf das Klima in angrenzenden Bereichen 
entstehen. Die Durchlüftung angrenzender Bereiche ist durch die Topografie und bestehende 
Bebauung bestimmt, so dass hier keine weiteren Einschränkungen zu erwarten sind. 

Schutzgut Wasser

Als offenes Gewässer befindet sich im Plangebiet der Flusslauf der Murr. 

Durch Umsetzung der Planung und der damit angestrebten Verringerung des Versiegelungsgrades 
wird die Stärkung der Grundwasserneubildung angestrebt. Aufgrund des bisher sehr geringen 
Potenzials ist mit einer positiven Auswirkung auf den Wasserhaushalt zu rechnen. 

Wasserwirtschaft

Niederschlagswasserbeseitigung: 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 55 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 1-4 der Verordnung des 
MUV über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser soll Niederschlagswasser ortsnah 
versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch 
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Gemäß den Leitlinien zur integralen Siedlungswasserwirtschaft sowie der bei der 
Grundstückentwässerung anzuwendenden DIN 1986-100 Pkt. 5.3.1 sind in erster Linie alle 
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Möglichkeiten zur Reduktion des Niederschlagswasserabflusses bzw. der dezentralen 
Niederschlagswasserbeseitigung (mengenmäßige Verringerung) zu nutzen um die 
Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage zu reduzieren. 
 
Schutzgut Landschaft

Das Plangebiet befindet sich in einer baulich geprägten Umgebung und besitzt aufgrund der 
zentralen Lage keine Fernwirkung. 

Bei Umsetzung der Planung werden bisher bebaute bzw. versiegelte Bereiche freigelegt und zu 
privaten Freibereichen. Die Bebauung wird im Bebauungsplan auf ein verträgliches Maß begrenzt.  

Ergebnis: 

Zusammenfassend ergeben sich durch die Planung keine erheblich negativen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter und damit auf den Naturhaushalt. Die bestehenden Versiegelungen werden bei 
der Entwicklung des Baugebietes reduziert und werden durch geeignete Festsetzungen im 
Bebauungsplan begrenzt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich nicht erforderlich. 

8. Planungsrechtliche Festsetzungen 

8.1. Art der baulichen Nutzung

Gemäß der städtebaulichen Zielsetzung soll das Plangebiet zu einem innerörtlichen allgemeinen 
Wohngebiet (WA) bzw. Mischgebiet (MI) entwickelt werden. Vom Wohnen abweichende 
Nutzungen sollen im allgemeinen Wohngebiet (WA) nur in dem Umfang zugelassen werden, dass 
eine Beeinträchtigung des Wohnens ausgeschlossen ist. Gleichzeitig soll das Baugebiet modernen 
Nutzungsansprüchen gerecht werden. 

Aus diesen Gründen werden zwei allgemeine Wohngebiete WA 1 und WA 2 gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt, welches neben dem Wohnen auch andere verträgliche Nutzungen zulässt. Zur 
Stärkung der Wohnfunktion wird der Katalog der zulässigen Nutzungen jedoch eingeschränkt. Die 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig. 

Aufgrund teilweise abweichender Festsetzungen sind die allgemeinen Wohngebiet in WA 1 und 
WA 2 unterteilt. Der Nutzungskatalog ist in allen Teilbereichen identisch. 

Im Mischgebiet MI ist nicht störendes Gewerbe vorgesehen. 

8.2. Maß der baulichen Nutzung

Für allgemeine Wohngebiete (WA) ist laut BauNVO eine Grundflächenzahl (GRZ) von maximal 0,4 
festgesetzt. Aufgrund der vorgesehenen Bebauung wird die mögliche Grundflächenzahl (GRZ) mit 
0,5 festgesetzt. Diese Überschreitung ist gem. § 17 Abs. 2 BauNVO möglich, da durch die 
vorhandene Altbebauung eine dichtere Bebauung vorhanden ist, an die sich das Vorhaben anlehnt 
und somit städtebaulich einfügt. Durch die Einhaltung der Abstandsflächen sowie die neuen 
Freiflächen sind keine negativen Effekte auf die Nachbarschaft bzw. Umgebung zu erwarten. 
Auf Grundlage von § 19 BauNVO ist dabei eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch 
Garagen, Nebenanlagen und Zufahrten, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, 
zulässig. Die Tiefgarage ist mit einer Vegetationsschicht in Höhe von mindestens 30 cm Erdreich 
zu überdecken.  
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird verzichtet.  
Die Zahl der Vollgeschosse wird in WA 1 auf zwei Vollgeschosse, in MI auf drei Vollgeschosse und 
in WA 2 auf fünf Vollgeschosse festgesetzt. Weiterhin wird durch Festsetzung der Attikahöhen eine 
ausreichende Steuerungsmöglichkeit gegeben, um die Gebäudekubatur angemessen zu 
begrenzen und negative Auswirkungen auf das Ortsbild zu vermeiden. Aus diesem Grund wird in 
WA 1 eine Attikahöhe von 10,0 m, in MI eine Attikahöhe von 12,0 m und in WA 2 eine Attikahöhe 
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von 16,0 m festgesetzt. Dies gestattet die Errichtung von Gebäuden mit zwei bzw. drei und fünf 
Vollgeschossen und dem Ortsbild angepaßten Flachdächern. 

Mit der neuen Bebauung ist die Arrondierung und Neuordnung des bestehenden Ortsbildes als 
städtebauliches Ziel angestrebt. Dies erfordert die Festsetzung einer Baulinie entlang der Fritz-
Schweizer-Str., sowie Bezugnahme auf den Bestand bei Dachformen und Höhenentwicklung.  
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB sollen daher am nordwestlichen Rand des Flurstücks 188 auf 
Grund der bestehenden Nachbarbebauung abweichende Abstandsflächen zugelassen werden.  
 
Aufgrund der die Höhenlage der Bebauung mitbestimmenden Tiefgarage und deren 
Einfahrtsituation ist die angrenzende Straßenhöhe als Bezugsmaß für die Attikahöhe nicht immer 
geeignet. Stattdessen werden zur besseren Steuerung individuelle Erdgeschossfußbodenhöhen 
(EFH siehe Planeinschrieb) festgesetzt, um besser auf Geländedifferenzen reagieren zu können. 

8.3. Nebenanlagen

In unangemessener Zahl und Kubatur können Nebenanlagen zu einer erheblichen optischen 
Beeinträchtigung des Baugebietes führen. Aus diesem Grund sind Nebenanlagen gemäß § 14 der 
Baunutzungsverordnung außerhalb der Baugrenzen bis zu einer Gebäudekubatur von max. 10 m3 
und Seitenlängen von max. 2,5 m je Wohneinheit zulässig. Damit können typische Nebenanlagen 
wie Gartenhäuser, Fahrradabstellüberdachungen o.ä. in angemessener Größe vorgesehen und 
auf den Grundstücken errichtet werden. 

8.4. Bauweise

Nach § 22 BauNVO wird in den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sowie MI offene Bauweise 
zugelassen, somit sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen möglich. 

8.5. Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports)

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze vorzusehen. Die notwendigen Stellplätze sind zu 100% in einer 
unterirdischen Garage mit Zufahrt von der nordwestlichen Baugebietsecke Fritz-Schweizer-Str. 
unterzubringen. Die Tiefgarage ist mit einer Vegetationsschicht in Höhe von mindestens 30 cm 
Erdreich zu überdecken. 
In MI sind Carports zulässig, deren Dachflächen mindestens extensiv zu begrünen sind. 
Im Bereich WA 2 können ausnahmsweise in geringer Anzahl Haltebereiche für PKW zugelassen 
werden, jedoch keine ständigen Stellplätze. 

8.6. Pflanzgebote

Das Plangebiet soll den Charakter eines durchgrünten Quartiers erhalten. Um diese Zielsetzung zu 
unterstützen, sind die von Bebauung frei bleibenden, privaten Flächen zu begrünen und zu 
bepflanzen, sowie dauerhaft entsprechend zu unterhalten. 

Eine Pflanzenliste mit geeigneten Bäumen und Sträuchern ist im Bebauungsplan enthalten. 

8.7. Dem Plangebiet zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen

Es findet im Plangebiet keine grundsätzliche Änderung der Nutzungsstruktur statt. 
Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 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9. Örtliche Bauvorschriften 

9.1. Äußere Gestaltung

Das Plangebiet befindet sich in Angrenzung zum Ortskern und besitzt damit eine gewisse 
prägende Wirkung. Aus diesem Grund werden an die Gestaltung von baulichen Anlagen beson- 
dere Anforderungen gestellt. 

9.2. Dachform, Dachneigung, Dachdeckung

Hinsichtlich der Dachausbildung der Gebäude soll der Anpassung an das Ortsbild Rechnung 
getragen werden. Aus diesem Grund sind als Dachform für die Hauptdächer Flachdächer 
vorgeschrieben. 

Aus ökologischen Gründen sind die Flachdächer mindestens extensiv zu begrünen und 
Solaranlagen auf oder innerhalb der Dachhaut allgemein zulässig.  

9.3. Dachaufbauten

Dachaufbauten sind nur für untergeordnete technische Anlagen zulässig und können hinsichtlich 
der Dachneigung vom Hauptdach abweichen. 

9.4. Einfriedungen und Stützmauern

Massive Einfriedungen wirken im Straßenbild abschirmend und sind daher unerwünscht. Aus die- 
sem Grund werden Einfriedungen hinsichtlich ihrer Höhe und Ausbildung eingeschränkt. Zulässig 
sind zu öffentlichen Verkehrsflächen Metallzäune aus Drahtgitter oder Drahtgeflecht, Holzzäune 
mit senkrechter Lattung jeweils bis 1,2 m Höhe, geschnittene Hecken bis max. 1,20 m Höhe. 
Zwischen den Grundstücken erfolgt keine Beschränkung der Höhe. Das Nachbarschaftsrecht 
Baden-Württemberg ist jedoch zu beachten. Für die Anpflanzung ist die Pflanzliste aus dem B-Plan 
zu beachten. 

9.5. Gestaltung der unbebauten Flächen

Aufgrund der städtebaulichen Zielsetzung eines durchgrünten Quartiers wie auch aus ökolo- 
gischen Gründen sind Freiflächen gärtnerisch anzulegen und entsprechend zu unterhalten. Die 
Pflanzenliste zum Bebauungsplan ist dabei zu beachten. 

Zur Begrenzung des Versiegelungsgrades sind oberirdische Stellplätze mit wasserdurchlässigen 
Belägen auszuführen. Dies kann in Form von Rasengittersteinen, Fugenpflaster o.ä. 
erfolgen.Versickerungsfähige Beläge bei Zufahrten und Stellplätzen sind nur zulässig, sofern 
bindige Deckschichten (mind. 1m) eingehalten werden und ein ausreichender Abstand zum 
Grundwasser (ganzjährig mind. 1 m) eingehalten werden. 
Der güte- und mengenmäßige Zustand des Grundwassers darf nicht beeinträchtigt werden.  
Nicht überbaubare Grundstücksflächen, die nicht als Zufahrten, Stellflächen, Fahrgassen, 
Aufstellflächen für Einsatzkräfte oder Wege benötigt werden, sind zu begrünen, gärtnerisch 
anzulegen, zu gestalten, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. 
Flächenhafte Stein-, Kies-,Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind nicht zulässig. 
Soweit möglich, sind autochthone (einheimische) Pflanzen zu verwenden. 

10. Zahl der Stellplätze

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze herzustellen. Eine Unterbringung des ruhenden Verkehrs im 
Straßenraum ist nicht erwünscht. Darüber hinaus sind oberirdische Stellplätze unerwünscht. Aus 
diesem Grund sind im Baugebiet unterirdische Stellplätze in ausreichender Zahl herzustellen. 
Im Bereich WA 2 können ausnahmsweise in geringer Anzahl Haltebereiche für PKW zugelassen 
werden, jedoch keine ständigen Stellplätze. 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In MI sind Carports zulässig, deren Dachflächen mindestens extensiv zu begrünen sind. 

11. Städtebauliche Kenngrößen

Gesamtfläche des Geltungsbereiches     ca.  9.985 qm  100,0 % 
 
Bauflächen  
(Hauptbaukörper, Stützmauern)     ca.  4.770 qm    47,7 % 
 
Öffentliche Grünflächen                    0 qm      0,0 %  
 
Private Grünflächen       ca.   4.405 qm    44,1 % 
 
Verkehrsflächen  
(Wege, Vorplätze, Zugänge, oberird. Stellplätze)   ca.      810 qm      8,2 % 
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